
Im folgenden Artikel, der uns von unse-
rem Kooperationspartner HFB zur Verfü-
gung gestellt wurde, geht es darum, wie 
das neue Gesetz zur Restrukturierung 
und Stabilisierung (StaRUG) Unterneh-
men vor der Insolvenz bewahren kann.

Wie groß wird die Pleitewelle 
nach der Pandemie ausfallen? 
Das lässt sich nicht mit Gewissheit vor-
hersagen. Um aber finanziell stark an-
geschlagenen Unternehmen eine Mög-
lichkeit zu geben, sich zu entschulden 
und zu restrukturieren, hat der Gesetzge-
ber am 01.01.2021 ein neues Gesetz 
in Kraft gesetzt: StaRUG (Unternehmens-
stabilisierungs- und Restrukturierungsge-
setz).
Damit können Betriebe frühzeitig auf Pro-
bleme reagieren und haben mehr Hand-
lungsoptionen, um sich außerinsolvent-
lich zu sanieren.
Viele Unternehmen sind durch die Pan-
demie geschwächt. StaRUG bietet ver-
schuldeten Betrieben die Möglichkeit, 
eine Restrukturierung durchzuführen, um 
eine Insolvenz zu vermeiden. Lesen Sie 
hier das Wichtigste dazu!

Um was handelt es sich beim 
neuen Gesetz (StaRUG)?
Ziel des Gesetzes ist die Entschuldung 
eines Unternehmens, bevor es zur Insol-
venz kommt. Dies soll durch Maßnahmen 
erfolgen, die vom Unternehmen selbst in 
einem Restrukturierungsplan vorgelegt 
werden. Außerdem verbleibt auch die 
Entscheidungsbefugnis über die Umset-
zung bei der Geschäftsleitung. Sie kann 
die Vorgehensweise steuern und das Un-
ternehmen restrukturieren, ohne an Insol-

venzverwalter und deren Anweisungen 
gebunden zu sein. Von dieser Möglich-
keit können theoretisch alle Unterneh-
men Gebrauch machen – von Selbstän-
digen bis zu Großkonzernen. Allerdings 
wird es einem Einzelunternehmen in der 
Praxis schwerfallen, den ganzen komple-
xen Prozess zu durchlaufen.

Warum hat der Gesetzgeber Sta-
RUG auf den Weg gebracht?
Aufgrund der Corona-Krise, die auch 
der Wirtschaft zugesetzt hat, werden 
Pleitewellen und mehr Unternehmen in fi-
nanziellen Notsituationen erwartet. Des-
halb hat der Gesetzgeber mit StaRUG 
eine Möglichkeit geschaffen, mit der sich 
Unternehmen selbst sanieren und restruk-
turieren können, um eine Insolvenz mög-
lichst zu vermeiden.
Mit einem Frühwarnsystem können Un-
ternehmen rechtzeitig Probleme erken-
nen, die eine zukünftige Zahlungsunfä-
higkeit wahrscheinlich machen – und 
mit dem neuen Gesetz rechtzeitig vor-
beugen.
Denn eine Kritik an COVInsAG – das 
Ende April 2021 ausgelaufene Insolvenz - 
aussetzungsgesetz – war, dass damit 
unumgängliche Insolvenzen aufgescho-
ben werden und Gläubiger geschädigt 
würden. Bisher fehlte eine funktionie-
rende Lösung, um sanierungsbedürftige 
– aber noch nicht zahlungsunfähige – 
Unternehmen durch geregelte Restruktu-
rierungsmaßnahmen vor einer Insolvenz 
zu bewahren. Anders als COVInsAG ist 
StaRUG jedoch als dauerhaftes Gesetz 
vorgesehen.
Nun können sich Unternehmen in die-
ser Situation mit geordneten Maßnah-

men restrukturieren, ohne dass ein Ge-
richt eingebunden werden muss.

Was ist Voraussetzung, um von 
den Sanierungsinstrumenten des 
StaRUG Gebrauch machen zu 
können?
Das Unternehmen darf sich nicht in ei-
ner finanziellen Notsituation befinden, 
die schon eine Insolvenzanmeldung er-
fordern würde. Das heißt, das neue Ge-
setz ist für Unternehmen vorgesehen, 
die in den kommenden 24 Monaten von 
Zahlungsunfähigkeit bedroht sein wer-
den, sofern nicht mit effektiven Sanie-
rungsmaßnahmen dagegen vorgegan-
gen wird.
Somit haben Unternehmen eine Chance 
auf Entschuldung und Sanierung ohne In-
solvenzverfahren.

Was muss ein Unternehmen tun, 
um StaRUG anzuwenden?
Die Vorgaben sind bei StaRUG im Ver-
gleich zur Insolvenzanmeldung über-
schaubarer – es werden keine kompli-
zierten Gutachten benötigt.

Was notwendig ist:
l  Schriftliche Darstellung der finanziel-

len Situation des Unternehmens  – und 
wieso eine Restrukturierung und Sanie-
rung nötig ist.

l  Restrukturierungsplan mit geeigneten 
Maßnahmen vorlegen.

l  Die grundsätzliche Sanierbarkeit nach-
weisen – es darf keine akute Zahlungs-
unfähigkeit vorliegen.

l  Anzeige beim Restrukturierungs-
gericht.
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StaRUG – Gesetz zur Restrukturierung und Stabilisierung:

Das Unternehmen vor Insolvenz bewahren

Risiko durch Forderungsausfälle wegen Insolvenz und Restrukturierung
Die befürchtete Pleitewelle ist bislang zwar kleiner ausgefallen, als von vielen befürchtet – aber trotzdem sind viele Unternehmen finanziell an-
geschlagen und könnten in Zukunft in finanzielle Schwierigkeiten kommen. Insolvenzen und Sanierungspläne, die z. B. durch das neue Ge-
setz (StaRUG) geregelt werden, können dann für Sie als Lieferant oder Dienstleister zum Problem werden und Ihren Betrieb finanziell erheb-
lich schädigen.
Wenn Sie – wie in Deutschland üblich – Lieferantenkredite vergeben, besteht immer die Gefahr, dass Ihre Rechnung nicht bezahlt werden 
kann. Dieser Fall trifft zwar nicht oft ein, aber trotzdem sollten Sie sich schützen. Denn selbst eine vergleichsweise kleine Ausfallquote von 
2%, die auf den ersten Blick vernachlässigbar aussieht, kann einen gravierenden Gewinnverlust bedeuten. Um diesen Verlust aufzuwiegen, 
muss ein Betrieb den Umsatz überproportional steigern. Erhebliche Forderungsausfälle könnten unter Umständen sogar das eigene Unterneh-
men in die Pleite führen.

Lösung:
Lassen Sie die Bonität Ihrer Geschäftspartner regelmäßig überprüfen und verlassen Sie sich dabei nicht auf Ihre Einschätzung, sondern auf 
Fakten. Informieren Sie sich über Warnanzeichen, die auf ernste Zahlungsschwierigkeiten Ihrer Debitoren hinweisen könnten.
Und mit einer Warenkreditversicherung oder Factoring sind Sie gegen Forderungsausfälle zu 100 % geschützt. Sollten Sie wegen Insolvenz 
Ihres Kunden oder durch dessen StaRUG-Sanierungsmaßnahmen Ihre Ansprüche nicht einfordern können, greift in diesem Fall der Versiche-
rungsschutz.
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Was sind die Pflichten eines Unternehmens während der 
Restrukturierungsphase nach StaRUG?
Ziel ist, innerhalb eines Zeitrahmens unter gewissem Schutz das Unter-
nehmen finanziell und strukturell zu sanieren. Dafür ist die Geschäftslei-
tung gesetzlich dazu verpflichtet, einen Restrukturierungsplan inklusive al-
ler dafür vorgesehenen Maßnah men zu erstellen. Diesem muss von den 
Gläubigern zugestimmt werden – zu mindestens 75% des finanziellen 
Gesamtvolumens. Das Gesetz bietet hier eine Erleichterung, indem keine 
Einstimmigkeit erzielt werden muss, denn anderenfalls könnten einzelne 
Gläubiger den Sanierungsplan torpedieren.

Was sind die Grundzüge und der Ablauf von StaRUG?
StaRUG gibt Unternehmen die Möglichkeit, deutlich vor einer Insolvenz 
zu handeln und diese durch Sanierungsmaßnahmen zu verhindern. So-
mit können Unternehmen ihre Forderungen neu regeln und diese auch 
bei Einspruch vereinzelter betroffener Gläubiger durchsetzen. Anders als 
bei einer Insolvenz ist der Imageverlust weniger drastisch und die Verant-
wortung und Entscheidungsbefugnis bleibt bei der Geschäftsleitung – und 
nicht beim Insolvenzverwalter.
Ziel ist es, den Sanierungsplan und alle Maßnahmen zur Rettung des Un-
ternehmens durchzusetzen.
Nach Anzeige beim Restrukturierungsgericht und Vorlage des Sanierungs-
plans wird über die Maßnahmen und Neuordnung der Forderungen ab-
gestimmt.
In der Planabstimmung – bei der das Unternehmen zusätzlich auch auf 
Vollstreckungssperren zugreifen kann – wird betroffenen Gläubigern vom 
Schuldner ein Angebot gemacht. Die Abstimmung gilt bei einer Mehrheit 
von 75% als angenommen, und entsprechende Maßnahmen können dann 
umgesetzt werden.

Welche wirtschaftlichen Auswirkungen werden durch StaRUG 
auf die Wirtschaft erwartet?
Die 2020 entstandene Krise stellte die Wirtschaft vor erhebliche Her-
ausforderungen. Da einige Branchen mit starken Auftragseinbrüchen zu 
kämpfen hatten und eine zukünftige Pleitewelle befürchtet wurde, musste 
der Gesetzgeber eine Möglichkeit finden, wirtschaftliche Schäden zu mi-
nimieren. Mit dem neuen Gesetz bekommen Unternehmen ein Instrument, 
um sich selbst zu sanieren und wieder geschäftsfähig zu werden.
Somit können Unternehmen gerettet werden, die zwar vorübergehend ver-
schuldet, aber grundsätzlich zukunftsfähig sind, und deren Produkte und 
Dienstleistungen weiterhin gefragt sein werden.

Gläubiger und StaRUG – können Schäden daraus über eine 
Kreditversicherung abgesichert werden?
Was für das verschuldete Unternehmen eine Hilfe ist, kann für Gläubiger 
zum Problem werden: Dann nämlich, wenn ein Kunde Sie als Lieferanten 
über einen Restrukturierungsplan informiert und die meisten Planbetroffe-
nen der Sanierung in vorgelegter Form zustimmen. Das würde für Sie ei-
nen Forderungsausfall bedeuten.
Die gute Nachricht jedoch ist, dass durch einen Kreditversicherungsver-
trag geschützte Forderungen in diesem Fall sicher sind. Wenn aufgrund 
von StaRUG Maßnahmen auf Ansprüche verzichtet werden muss, tritt der 
Versicherungsfall ein und der daraus entstandene Schaden wird kompen-
siert – unkompliziert und ohne Sonderklauseln.
Es ist daher gerade jetzt sinnvoll, als Lieferant über eine Kreditversiche-
rung nachzudenken, damit Sie vor Forderungsausfällen geschützt sind.

Wenn Sie sich unverbindlich und kostenfrei dazu beraten lassen 
möchten, sprechen Sie unseren Kooperationspartner an. Es handelt 
sich um einen anbieterunabhängigen Kreditversicherungsmakler mit 
jahrzehntelanger Erfahrung, der die beste Option für Ihr Unternehmen 
finden wird: HFB Creditversicherungsmakler GmbH, Dirk 
Bedenbecker, Luxemburger Straße 188, 50937 Köln, 
Tel.: 0221 – 177 385 70, Fax: 0221 – 177 385 79, E-Mail: 
info@hfbgmbh.com 
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